
Kanton Bern  
Canton de Berne  

Verfügung  des  Regierungsrates 
RRB Nr.: 	 347/2022  
Datum RR-Sitzung: 	 6.  April  2022  
Direktion: 	 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
Geschäftsnummer: 	 2021.GSI.604 
Klassifizierung: 	 Nicht klassifiziert 

Krankenversicherung 

Tarifvertrag zwischen  der  Siloah  AG  und  der  Einkaufsgemeinschaft HSK  AG  betreffend 
Vergütung  der  akutstationären Behandlung  von  spitalbedürftigen Patienten gemäss KVG, 
gültig ab  1.  Januar  2021  

Genehmigung  

1. Sachverhalt  

Der  Tarifvertrag gemäss Ziffer  1 des  Dispositivs wurde aufgrund  von  Artikel  46  Absatz  4  KVG1  
der  Gesundheits-, Sozial- und lntegrationsdirektion (GSI)  des  Kantons Bern zur Genehmigung 
durch  den  Regierungsrat eingereicht. Mit Gültigkeit ab dem  1.  Januar  2021  haben  die  Tarifpar-
teien für akut-stationäre Leistungen  in der  Klinik Siloah  AG  SwissDRG-Baserates für das Jahr  
2021 von  CHF  9580.-,  für das Jahr  2022 von  CHF  9560.-  und ab dem Jahr  2023 von  CHF  
9'540.-  vereinbart.  

Die  GSI hat  den  Tarifvertrag mit  den  relevanten Kostendaten gemäss Artikel  14  PüG2  der  Preis-
überwachung  (PUE)  zur Stellungnahme zugeschickt.  Die  Tarifparteien hatten danach  die  Gele-
genheit, zu  den  Empfehlungen  der  PUE  vom  13.  April  2021  Stellung zu nehmen.  Die  PUE  hat 
ein Benchmarking durchgeführt und festgestellt, dass  die  zur Tarifgenehmigung vorgelegte 
Baserate  von  CHF  9580.-  über dem  von  ihr berechneten Benchmarkwert liegt und damit  der  
Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht standhält. Entsprechend empfiehlt sie ab dem Jahr  2021 maxi-
mal  eine SwissDRG-Baserate  von  CHF  9'388.-  zu genehmigen. 

Auf  die  Ausführungen  der  Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen  der  unter Ziffer  2  fol-
genden Begründung eingegangen.  

2. Begründung  

2.1 	Zuständigkeit  

Die  zwischen Versicherern und Leistungserbringern abgeschlossenen Tarifverträge bedürfen  
der  Genehmigung durch  die  zuständige Kantonsregierung oder, wenn sie  in der  ganzen 
Schweiz gelten sollen, durch  den  Bundesrat.3  

Bundesgesetz vom  18.  März  1994  über  die  Krankenversicherung (KVG;  SR 832.10) 
CT; 	 2  Preisüberwachungsgesetz vom  20.  Dezember  1985  (PüG,  SR 942.20)  

3 Artikel  46  Absatz  4  KVG  o  
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Der  vorliegende Vertrag gilt für akutsomatische Behandlungen,  die in der  Siloah  AG in  Gümli-
gen durchgeführt werden.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern ist daher für  die  Genehmigung  
der  eingereichten Verträge zuständig und tritt auf das Genehmigungsgesuch ein.  

2.2 	Rechtliche Grundlagen 

Diese Tarifgenehmigung stützt sich auf  die  relevanten Artikel  des  KVG4  und folgt  der  aktuellen 
Rechtsprechung  des  Bundesverwaltungsgerichts.  

2.3 	Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Im Genehmigungsverfahren hat  die  zuständige Behörde zu prüfen, ob  der von den  Tarifparteien 
bestimmte Tarif mit dem Gesetz und dem Gebot  der  Wirtschaftlichkeit und Billigkeit  in  Einklang 
steht.5  Unter Respektierung  der  Verhandlungsautonomie soll  die  Genehmigungsbehörde dabei 
nicht ihr Ermessen  an die  Stelle eines sachgerecht ausgeübten Ermessens  der  Vertragspartner 
stellen. Solange  die  vereinbarten Tarife unter pflichtgemässem Ermessen und pflichtgemässer 
Sachverhaltsermittlung und —würdigung mit  den  Geboten  der  Gesetzmässigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Billigkeit  in  Einklang stehen, sind sie zu genehmigen.5  Hingegen lässt alleine  die  Tatsa-
che, dass sich  die  Tarifparteien auf einen Tarif geeinigt haben, diesen noch nicht als wirtschaft-
lich erscheinen.7  

In  ihrem Schreiben vom  13.  April  2021  empfiehlt  die  PUE  der  GSI, für  die  Behandlung stationä-
rer Patienten  der  obligatorischen Krankenpflegeversicherung  in der  allgemeinen Abteilung  der  
Siloah  AG  ab  dem Jahr  2021 maximal  eine SwissDRG-Baserate  100% von  CHF  9'388.-  zu ge-
nehmigen oder festzusetzen.  Da die  notwendigen Daten  der  Jahre  2019  und  2020  noch nicht 
vorlägen, basiere  der  Benchmarkwert für das Tarifjahr  2021  auf dem  Benchmark-Wert für das 
Tarifjahr  2020  zuzüglich einer Teuerung  von 0.42%.  Für das Tarifjahr  2020  und  somit auch für 
das Tarifjahr  2021  stützt sich  die  PUE  auf das  20.  Perzentil ihres erstmals aufgrund  der  Kosten-
und  Leistungsdaten basierend auf ITAR_K5  bzw. einem analogen Mode119  der  Spitäler erstellten 
nationalen Benchnnarkings.  Die  GSI hat  die  Empfehlung  der  PUE  den  Tarifparteien zur Stellung-
nahme zugeschickt.  

Die  Siloah  AG  beantragt dem Regierungsrat  mit  Schreiben vom  12. Mai 2021,  dass  der  Emp-
fehlung  der  PUE  nicht zu folgen sei. Das Verhandlungsprimat geniesse einen hohen Stellenwert  
und  eine Nichtgenehmigung sei nur bei klaren Ermessensüberschreitungen  der  Tarifpartien 
möglich.  Die  Kalkulationsmethode  der  PUE  verstosse gegen Bundesrecht,  die  geltende Recht-
sprechung  des  Bundesverwaltungsgerichts,  die  Bestimmungen  von  SwissDRG  und  die  Empfeh-
lungen  der  GDK19.  Die  PUE  verwende beim Benchmarking keine Gewichtung, sondern be-
rechne ihren  Benchmark  anhand  der  Anzahl Spitäler im  Benchmark.  Dadurch sei  es  möglich, 
dass beim  20.  Perzentil nur Leistungserbringer enthalten seien,  die  bloss eine unwesentliche 
Menge  der  Fallzahlen oder  des Case  Mix  in der  Schweiz behandeln würden. Eine Gewichtung  
der  Spitäler im  Benchmark  sei unerlässlich,  in  verschiedenen BVGer-Urteilen akzeptiert  und  von 
der  GDK empfohlen worden.  Mit  der Wahl des 20.  Perzentils als Effizienzmassstab unterstelle 

Artikel  46  KVG, Artikel  49  KVG, Artikel  49a  KVG 
Artikel  46  Absatz  4  KVG 

6 BVGE  C-2283/2013  und  C-3617/2013  vom  11.  September  2014,  E.  24.3.3  
' BVGE  C-8011/2009  vom  28.  Juli  2011,  E.  5  

Integriertes Tarifmodell auf Kostenträgerrechnungsbasis,  V9.0 
9  KOREK (Kosten  Reporting des  Kantons Zürich) 
''GDK-Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung vom  27.  Juni  2019,  abrufbar unter: hgps://www.gdk-cds.ch/filead- 
min/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/EM Wirtschaftlichkeitspruefung  V5.0 20190627  def_d.pdf 
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die  PUE,  dass vier  von  fünf Spitälern unwirtschaftlich arbeiten würden. Eine Auseinanderset-
zung, weshalb  grosse  Spitäler teilweise teurer seien als kleine bzw. unter SwissDRG höhere 
Kosten auswiesen, fehle leider. Das BVGer habe  in  seinen bekannten Entscheidungen bisher 
das  40.  und  das  50.  Perzentil als auch  den Median  als Effizienzmassstab akzeptiert. Ein  Bench-
marking  beim  20.  Perzentil sei weder begründet oder nachvollziehbar, noch entspreche  es der  
aktuellen Rechtsprechung.  Die  Preisüberwachung nehme sodann  in  ihrer Empfehlung  in  keiner  
Art  und  Weise Stellung, wie sie  die  offenen  und  verdeckten Betriebssubventionen  in  ihrer  
Benchmark-Berechnung ausscheide. Schliesslich sei auch  der  rudimentäre Vergleich  mit  dem 
Deutschen Bundesbasisfallwert  von 3'679.62  Euro nicht zu akzeptieren: weder seien das Ge-
sundheitssystem,  die  Tarifstruktur  und  schon gar nicht das Finanzierungssystem miteinander 
vergleichbar.  Die  PUE  liefere somit keine  Argumente,  den  vorliegenden Tarifvertrag nicht zu ge-
nehmigen.  

Die  Einkaufsgemeinschaft HSK  AG  weist mit E-Mail vom  12. Mai 2021  darauf hin, dass im 
Sinne  des  geltenden Verhandlungsprimates unter Einhaltung  der  Vorgaben aus Gesetz und 
Rechtsprechung und auf  der  Grundlage  der  ermittelten benchmarkingrelevanten Betriebs- und 
Leistungsdaten mit  der  Siloah  AG  eine tarifpartnerschaftliche Einigung erzielt werden konnte. 
Mit Hinweis auf ihr eigenes Benchmarking und das zweistufige HSK-Preisfindungsmodell bean-
tragt  die  HSK  die  Genehmigung  des  eingereichten Tarifvertrags. 

Im Gegensatz zu  den  Jahren bis  2019,  basiert  die  PUE  ihr Benchmarking für das Tarifjahr  2020  
respektive  2021  zwar auf  den  Kosten- und Leistungsdaten gemäss ITAR_K  der  Spitäler, jedoch 
weicht ihre Wirtschaftlichkeitsprüfung bei  der  Berechnung  der  anrechenbaren Kosten (u.a. beim 
Abzug für Mehrkosten  von  Zusatzversicherten) als auch beim Effizienznnassstab nach wie vor  
von den  Empfehlungen  der  GDK ab.  Der  Regierungsrat kann  die  Verwendung  des 20.  
Perzentils als Effizienzkriterium und  die  fehlende Gewichtung nach Anzahl Fällen nicht nachvoll-
ziehen und kann daher  den  Empfehlungen  der  PUE  nicht folgen.  Der  Regierungsrat  des  Kan-
tons Bern prüft  den  eingereichten Tarif gemäss  den  Empfehlungen  der  GDK, welche nach  der  
Rechtsprechung mangels bundesrechtlichen Vorgaben einen hohen Stellenwert einnehmen. 

Im Gegensatz zur  PUE  liegen dem Regierungsrat schweizweite Kostendaten vor, welche für  die  
Prüfung  des  Tarifs ab dem Jahr  2021  verwendet werden können.  Die  Kostendaten wurden nach  
den  Empfehlungen  der  GDK bereinigt und  von den  Standortkantonen plausibilisiert. Diese Da-
tengrundlage erlaubt  es  dem Regierungsrat, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ab dem Jahr  2021  
durchzuführen,  die den  Empfehlungen  der  GDK zur Wirtschaftlichkeitsprüfung entspricht und 
somit  die  Anforderungen  des  Bundesverwaltungsgerichts erfüllt.  Der  Regierungsrat hat  den  ein-
gereichten Tarif entsprechend geprüft und für wirtschaftlich und rechtmässig befunden.  

2.4 	Ergebnis  

Der  Regierungsrat kommt zum Schluss, dass  der  vorliegende Tarifvertrag mit dem Gesetz und 
dem Gebot  der  Wirtschaftlichkeit und Billigkeit  in  Einklang steht und daher gemäss Artikel  46  
Absatz  4  KVG genehmigt werden kann. 
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2.5 	Verfahrenskosten  

Die  Genehmigung und Festsetzung  von  Tarifen durch  den  Regierungsrat ist gebührenpflichtig."  
Da es  sich bei  der  vorliegenden Tarifgenehmigung um ein durchschnittliches Tarifgenehmi-
gungsverfahren handelt, sind  die  Verfahrenskosten  in  Anwendung  der  Artikel  6  und  9  GebD 
GR/RR auf CHF  1000.-  festzulegen.  

Die  Parteien haben  in  Artikel  12  Absatz  3  vereinbart, dass  die  Verfahrenskosten hälftig auf  die  
Tarifparteien aufzuteilen sind.  

Die  Verfahrenskosten werden mit Rechtskraft  der  Verfügung fällig.12  Die  Zahlungseinladungen 
erfolgen mit separater  Post. 

3. 	Dispositiv  

Der  Regierungsrat  v e  rf  ü  g  t:  

1. Der  Tarifvertrag vom  2.  Februar  2021  betreffend Vergütung  der  akutstationären Behand-
lung  von  spitalbedürftigen Patienten gemäss KVG zwischen  der  Siloah  AG  und  der  Ein-
kaufsgemeinschaft HSK  AG,  gültig ab dem  1.  Januar  2021,  wird genehmigt.  

2. Die  Verfahrenskosten, festgelegt auf CHF  1000.-,  werden  den  Parteien je hälftig auferlegt.  

3. Ziffer  1 des  Dispositivs wird im Amtsblatt  des  Kantons Bern veröffentlicht.  

4. Diese Verfügung wird  der  Siloah  AG  und  der  Einkaufsgemeinschaft HSK  AG  eröffnet und  
der  Preisüberwachung mitgeteilt. 

Im Namen  des  Regierungsrates  

Beatrice Simon 	 Christoph  Auer  
Regierungspräsidentin 	 Staatsschreiber 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innert  30  Tagen seit Eröffnung Beschwerde  an  das Bundesver-
waltungsgericht erhoben werden. Sie ist doppelt einzureichen beim Bundesverwaltungsgericht, 
Abteilung  Ill,  Postfach,  9023 St.  Gallen, und hat  die  Begehren, deren Begründung mit Angabe  
der  Beweismittel und  die  Unterschrift  des  Beschwerdeführers oder  seines  Vertreters zu enthal-
ten;  die  Ausfertigung  der  angefochtenen Verfügung und  die  als Beweismittel angerufenen Ur-
kunden sind beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer sie  in  Händen hält (Artikel  53  KVG). 

Verteiler 
— Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

" Dekret vom  15.  Januar  1996  über  die  Gebühren  des  Grossen  Rates  und  des  Regierungsrates (GebD GR/RR; BSG  
154.11),  Anhang  II;  Ziffer  2.9  
I2Artikel  103  Absatz  4 des  Gesetzes vom  23. Mai 1989  über  die  Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG  155.21)  
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